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BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Bundeswirtschaftskammer 

Bundeswirtschaftskammer A-1045 Wien 

Postfach 195 . Zl.~::"': -' lifJe,<v 9L ~ 
An das 
Präsidium des 
Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

.
J Datum: 1 3. OKT.1989 ! 
I I 

\0/ '-'i 13. Okt.19891~! ; .i_~____ ",-_. __ ~ __ .. ---7,---- ~"_.. --"._-._-'.- . __ . 
/ r" .JJ -ol/l~ " 

Ihre Zahl/Nachricht vom Unsere Zahl/Sachbearbeiter (0222) 65 05 Datum 

DW 
RGp 331/89/Kö/Fe 4296 10.10.89 

Betreff 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Konsumentenschutzgesetz geändert wird, Aus­
sendung des Bundemsinisteriums !Ur Justiz, 
Begutachtung 

Dem Ersuchen des Bundesministeriums !Ur Justiz entsprechend übermittelt die 

Bundeskammer der gewerblichen Wirtsdhaft 25 Kopien ihrer zu dem oben genann­

ten Entwurf erstatteten Stellungnahme mit der Bitte um gefällige Kenntnis­

natnne. 

Anlage (25-fach) 

ab 

from 
8.4.1989 

Wiedner Hauptstraße 63 
A-1045 Wien 

BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFr 
Für den Generalsekretär: 

Tel. 501 05 DW FAX 502 061 Dw2~o 

Telex 111871 BUKA 
Teletex (61) 3222138 BWK 
Telefax (0 22 2) 505 7007 

Telegrammadresse 
BUWIKA 

Creditanstalt-Bankverein 
Konto Nr. 0020-95032/00 
BLZ 11000 

DVR 
0043010 
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BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Bundeswirtschaftskammer 

Bundeswirtschaftskammer A-1045 Wien 
Postfach 195 

BLndesmin1steriun für Justiz 
(2-:fach) 

M..1seunstraße 7 
1070 Wien 

Ihre Zahl/Nachricht vom 

GZ. 7.012/377-1 2/89 
11. August 1989 

Unsere Zahl/Sachbearbeiter 

RGp 331/89/Kö/AP 

~~ eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Konsunentenschutzgesetz geändert wird, 1uJs­
sendung des Bundesm1nisteriuns für Justiz, 
Begutachtl!lgsverfahren 

(0222) 6505 

4296 DW 

Datum 

06.10.89 

Unter Bezugnahme auf' die oa Note beehrt sich die BU1deskaJmer der gewerbli­

chen Wirtschaft, zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf wie folgt Stel­

lung zu nehnen: 

Zu Art I Z 1 (§ 6 a): 

Gegen diese BestiIml..Jng sind 1nnertlalb der HandelskaJmerorganisaticn erhebli­

che Bedenken vorgebracht worden. 

§ 6 a des Entwurfes erhebt die Vorstellung des Verbrauchers Uber eine F1nan­

zierungsntSgl.ichkei tex lege mr Vertragsbed:1.n.gu1g, auch dann, wem diese 

Vorstellung 1m konkreten Fall tatsächlich nicht Motiv für den Verbraucher 

war. 

ab 
Tel. 501 05 DW FAX 502 061 DW~~O 8.4.1989 

from 

Wiedner Hauptstraße 63 
A-1045 Wien 

Telex 111871 BUKA 
Teletex (61) 3222138 BWK 
Telefax (0 22 2) 505 7007 

Telegrammadresse 
BUWIKA 

Creditanstalt-Bankverein 
Konto Nr. 0020-95032/00 
BLZ 11000 
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Welche schweNiegenden Folgen die vorgeschlagene BestiImung nach sich ziehen 

kC::X1nte, läßt sich dam ersehen, 'Nenn man bedenkt, daß der Nichteintri tt der 

gesetZlich nonnierten Bedingung (zB NichtgeWhrung der FÖrdeIU'lg) 'It'd1l 

grundsätzlich zu einer RUckabwicklll1g des Vertrages ex tunc fUhren wird. Un­

klar bleibt auch nach LektUre der ErläuteI'll'lgen, ob die RUckabwicklmg dabei 

als Rechtfolge einer erfolgreichen Irrtunsanfechtu"lg durch den Verbraucher 

oder als Folge des Wegfalls der Geschäf'tsgIUldlage stattfinden soll. Die 

Klärung dieser Frage wäre im Hinblick auf die mterschiedliche VerjähIulgs­

frist wUnschenswert. In Anbetracht des sehr weit gefaßten Begriffes "öffent­

liche Förderung" wären nach § 6 a in der Fassung des Entwurfes Fälle der 

Vertragsruckabwicklung denkbar, bloß weil der Verbraucher meint, den au:fge­

ncmnenen Kredit als Sonderausgabe steuerlich gel tend machen zu k<:i'men, er 

aber tatsächlich den gesetzlich zustehenden Ratmen für die Gel tendnachll1g 

von Sonderausgaben be re i ts ausgeschöpft hat. 

Zu bedenken sind ferner Fälle, in denen kein eindeutiger Rechtsanspruch auf 

eine Förderung besteht und der Behörde für die Entscheidung Uber die Förde­

n.mg ein relativ weiter Ennessensspielraun eingeräunt ist. Stellt sich nach­

triiglich heraus, daß dem Verbraucher die Förderung nicht zuerkannt wird lJ"ld 

ficht er deshalb den Vertrag wegen Irrtuns erfolgreich an, so wUrde das 'It'd1l 

zu einer unbilligen Härte für den auf das Zustandekoomen des Vertrages ver­

trauenden Unternehner :fUhren. Als unbillige Härte ßllß das Nichtzustandekan­

men des Vertrages in diesem Fall wohl bezeichnet werden, weil es für den Un­

ternehmer angesichts des relativ freien Ennessens der Behörde vo~g nicht 

erkennbar war, ob die Förderung gewä'hrt wird oder nicht. 

Die Erläuterungen zun vorliegenden Entwurf beuiihen sich mehrfach, den mit 

§ 6 a verbtndenen gravierenden Eingriff in privatrechtliche Grundsätze her­

unterzuspielen. Um ein solches BemUhen scheint es sich auch auf Seite 7 zu 

handeln, wo betont wird, daß Verbraucher meist im ZUge der Anbahnung eines 

Hausturgeschä:f'tes zur Vertragsschließung durch Mitteilmgen des Untemel'JDers 

bewogen werden, die sich nur auf wirtschaftliche oder emotional mit dem Ver­

trag zusamnenhängende Unstände beziehen. Daraus ließe sich rrun der Schluß 

ziehen, § 6 a des Entwurfes sei nur auf sogenarmte ''Hausturgeschäfte'' anzu­
wenden. Tatsächlich aber soll § 6 a des Entwurfes für alle Verbraucherge-
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schäfte gelten, also auch fUr jene, die van Verbraucher selbst angebahnt 

wurden. Die bei ''Hausturgeschäften'' vielfach ins Treffen gef'ttlrte Gefahr ei­

ner UberI"llIpelung des Verbrauchers soll fUr die Frage der .Anwendung des 

§ 6 a nicht ausschlaggebend sein, wanit aber eine wesentliche Voraussetzung 

fUr das erhöhte SchutzbedUrfnis des Verbrauchers wegf'äll t. 

Der Unstand, daß bereits allein die Erwährn.I1g einer gef"orderten Finanzie­

rungSIDÖgli chkei t durch den Verbraucher selbst bewirkt, daß diese Finanzie­

rungSlJlÖglichkei t als Bedingung fUr die E1nwi.lligulg des Verbrauchers gilt, 

wird durch den Hinweis in den ErUiuterungen relativiert, daß es auch möglich 

sei, stillschweigend zu erklären, daß gerade die FinanzieIUlgsmöglichkei t 

nicht Geschäftsgrundlage fUr einen konkreten Vertrag sein soll. Dazu nuß je­

doch darauf hingewiesen werden, daß die Rechtsprecht:l1g bei der PrUfung der 

Frage, ob ein stillschweigender Verzicht auf ein Recht vorliegt, besonders 

streng vorgeht lI1d die Worte des § 863 ABGB, daß nämlich kein vemUn:ftiger 

Grund zu Zweifeln bestehen dürfe, ernst ninmt (mM1EL in RUMMEL, ABGB, Rdz 

14 zu § 863). Es muß daher bezweifelt werden, ob die Rechtsprecht:l1g eine 

solche konkludente Erklärung des Verbrauchers jemals annetrnen wird. 

Schließlich darf nicht unerwähnt bleiben, daß § 6 a in der Fasstrlg des VOI"­

liegenden Entwurfes für eine ungeheure Vielzahl von Verträgen bedeutsan weI"­

den karm, bedenkt man den sehr weit gesteckten Begriff der öffentlichen F'OI"­

derung, der neben der steuerlichen Absetzbarkei t von Aufwendungen auch die 

in zahlreichen Landesgesetzen vorgesehenen F'ordeIUlgsmöglichkeiten mdtum­

faßt. 

Die Bundeskamner nuß sich aus al1 den genannten GrUnden entschieden gegen 

§ 6 a des vorliegenden Entwurfes aussprechen. 

Zu Art I Z 2 (§ 26 c): 

Diese Bestinmung folgt 1m wesentlichen einer 1m Rahmen des Koosunentenpoli­

tischen Beirates erzielten Sozialpartnereinigtl1g van 19. Feber 1988, Uber 

deren Inhalt die Bundeskanmer dem do Bundesm1n1steriun md t Schreiben van 12. 

Oktober 1988 berichtet hat. Diese sieht allerdings vor, daß § 26 c auf VeI"-
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tnlge, die die Verbesserung von Wohnräunen unter Gewahrung einer öffentli­

chen F"cSrderung zun Gegenstand haben, anwendbar ist. § 26 c in der Fassung 

des vorliegenden· Entwurfes macht hingegen die Anwendung dieser Best1.rrm..Jng 

nicht von der Gewi:ihrung einer öffentlichen F"cSrdeIU'lg abhängig. Dam1 t aber 

wird der Kreis der Verträge, die den m1 t einigem Verwal ttrlgsauf'wand rur die 

Unternehmer verbundenen Formvorschriften des § 26 c unterworfen werden, ge­

genUber § 26 c in der Fassung der Sozialpartnereinigtrlg doch merklich ert.'ei­

tert. 

Vergleicht man § 26 c in der Fassung des vorliegenden Entwurfes m1 t jener 

der Sozialpartnereinigu1g, so f"all t auch die unterschiedliche Fornulierung 

in Abs 2 Z 4 auf. WE:ihrend § 26 c Abs 2 Z 4 in der Fassung des vorliegenden 

Entwurfes dann eine schriftliche Klausel verlangt, wenn eine bei den Ver­

tragsverhandlungen erwähnte öffentliche F"cSrderung etc nicht Vertragsbedin­

gu1g sein soll, ist in der Sozialpartnereinigung vorgesehen, die Vereinba­

rung, daß die Wirksamkeit des Vertrages durch die Gewahrung der öffentlichen 

F"cSrderung in der beantragten HOhe aufschiebend bedingt ist, in der Vertrags­

urkunde schriftlich festzuhal ten. Der vorliegende Entwurf nonniert ein 

Schriftlichkeitsgebot fUr den Ausschluß der Bedinglrlg, während die Sozial­

partnereinigu1g verlangt, daß die Vereinbarung der Bedingung schriftlich 

festzuhal. ten ist. Da die BundeskarImer § 6 a des vorliegenden Entwurfes ab­

lehnt, IJI.lß sie daftir eintreten, daß § 26 c nur in der Fassung der Sozial­

partnereinigung in eine allfällige NovellieIU'lg des Konsunentenschutzgeset­

zes aufgencmnen wird. 

Die BundeskarImer spricht sich ferner rur die Beibehal. tung von § 26 c Abs 2 

Z 5 in der Fassung der Sozialpar1:nereinigu1g aus. 

zu Art I Z 3 lit a (§ 32 Abs 1): 

In § 32 Abs 1 lit b mUßte anstelle des § 26 !. Abs 2" wohl. "§ 26 ~ Abs 2" zi­

tiert werden. 
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Zusanmenfassend stell t die Bundeskanmer zun vorliegenden Gesetzentwurf fest: 

~i t der Entwurf sich mit der zitierten Sozialparmereinigung deckt, er­

hebt die Bundeskamner dagegen keinen Einwand. Jene BestimIJJngen des Entwur­

fes, die über diese Sozialpartnerelnigung hinausgehen, werden aber entschie­

den abgelehnt. 

Einem Ersuchen des do Bundesministeriuns entsprechend werden 25 Ausfertigun­

gen dieser Stellun.gnahne dem Präsidiun des Nationalrates übenni ttel t. 
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